
I M P L A N T O L O G I E

Das OLG Nürnberg hat in seinem Urteil vom 
12. Februar 2016 (Az. 5 U 1412/14) fest
gestellt, dass eine Implantation ohne Scha   
blone an sich keine Haftung begründet. Die 
Frage kam auf, da die Positionierung der  
Implantate Regiones 25 und 26 zwar nicht 
optimal ist, aber gerade noch tolerierbar  
ver laufen. Entspricht eine Behandlung noch 
dem fachlichen Standard, kann kein Be
handlungsfehler vorliegen.  

Das Gericht führte sachverständig  
beraten aus: 
„Nach Einholung eines ergänzenden Gut
achtens des Sachverständigen [...] und An
hörung dieses Gutachters kann der Senat 
einen Behandlungsfehler der Beklagten zu  
1) (die die Implantate inseriert hat) oder der 
Beklagten zu 3) (die mit der prothetischen 
Versorgung befasst war) nicht feststellen. 
Hiernach liegt ein Behandlungsfehler nicht 
schon darin, dass zur Setzung der Im  plan  
 tate eine sogenannte chirurgische Füh
rungsschablone nicht verwendet worden ist. 
Deren Verwendung ist nicht obligatorisch  
und insbesondere dann, wenn, wie im Fall  
des Klägers, zugleich mit der Implantat
setzung eine Knochenaugmentation erfolgt, 

nur von geringem Nutzen. Darüber hinaus 
steht schon nicht fest, dass die Implan  
ta tion objektiv wegen Unbrauchbarkeit der  
Implantatpositionen fehlerhaft erfolgt ist. Ein 
zu geringer Abstand der beiden Implantat
schrauben voneinander konnte von keinem 
der Sachverständigen festgestellt werden. 
Eine prothetische Versorgung der Implan  
tate war möglich. Ob die Gestaltung der  
beiden Kronen fehlerhaft war, konnte von  

den Sachverständigen nicht hinreichend 
überprüft werden, da zum Zeitpunkt der  
Untersuchungen die Implantatversorgung 
insgesamt erneuert worden war und die  
herausgenommenen Implantate und Kro  
nen zu einer Begutachtung vom Kläger  
nicht mehr zur Verfügung gestellt werden 
konnten. Zwar stehen in Gestalt der vom 
Nachbehandler durchgeführten Dokumen
tation Lichtbilder der entfernten Zahnersatz
teile zur Verfügung, die aber, wie der Sach
verständige Prof. Dr. Dr. […] erläutert hat,  
eine zuverlässige Beurteilung der Qualität  
der Versorgung nicht erlauben. Insbeson 
dere lassen die Lichtbilder nicht zweifels  
frei erkennen, ob die auch bei verblockten 
Kronen zur Reinigung erforderliche Lücke  

in Zahnfleischnähe in ausreichender Größe 
vorhanden war. Grundsätzlich könnte hierzu 
zwar der nachbehandelnde Arzt als Zeuge 
vernommen werden. Im vorliegenden Falle  
ist er allerdings ein ungeeignetes Beweis
mittel, weil, wie der Sachverständige dem 
Senat erläutert hat, aufgrund des zeitlichen 
Abstandes von rund drei Jahren die vom 
Nachbehandler angetroffene Situation kei
neswegs derjenigen entsprechen muss, wie 
sie unmittelbar nach dem erstmaligen Ein
setzen der Kronen bestanden hatte. Insbe
sondere kann die eingetretene Entzündung 
im Bereich der Implantate (Periimplantitis) zu 
einer Schwellung des Zahnfleisches geführt 
haben, die ihrerseits eine ursprünglich vor
handene Hygienefähigkeit des Zahnersatzes 
beeinträchtigt oder ausgeschlossen hat. Eine 
etwaige Bekundung des Nachbehandlers, 
eine zur Reinigung ausreichende große  
Lücke zwischen den beiden Kronen sei  
nicht vorhanden gewesen, ließe deshalb  
den Schluss auf eine von Anfang an feh
lerhafte Gestaltung – unabhängig davon,  
ob diese auch ohne vollständige Erneue  
rung des Zahnersatzes durch eine nach
trägliche Be arbeitung hätte korrigiert wer
den kön nen – nicht zu. Deshalb bedurfte  
es der Ver nehmung des angebotenen Zeu 
gen Dr. … nicht.“

 
Mehr Informationen zum Seminar „Rechts
sichere Praxisverwaltung“ von Dr. Susanna 
Zentai stehen auf Seite 00 bereit.
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